
Verfahrensregelung Wahlwerbung 
 
Plakate 
 
1. Wie viele Plakate dürfen aufgehängt werden? 

 
Die Anzahl der Plakate kann je nach Bedarf selbst bestimmt werden. 

 
2. Wo dürfen Plakate aufgehängt werden?/Gibt es Sonderregelungen für die Plakatierung? 
 

Auflagen: 
 

Die Plakatwerbung ist aus verkehrssicherungstechnischen Gründen an den Licht-
masten der Hauptverkehrskreuzungen verboten. Entsprechende Lichtmasten sind 
mit einem gelben Warnband markiert. Des Weiteren ist das Anbringen im gesamten 
Bereich des Marktes untersagt.  

 
Das Anbringen der Werbeträger hat so zu erfolgen, dass der Straßenverkehr nicht ge-
fährdet oder behindert wird. 
- kein Anbringen an Verkehrsleiteinrichtungen und Brückengeländern 
- Sichtdreiecke an Kreuzungen und Straßeneinmündungen müssen freigehalten wer-

den 
- keine reflektierenden Werbeträger verwenden 

 
Sämtliche Werbeträger sind spätestens mit Ablauf des Folgetages des Genehmigungs-
zeitraumes zu entfernen, die Aufstellflächen (Grundstücke etc.) in den ursprünglichen 
Zustand zu versetzen. 

 
Die Werbeträger sind mit Bindfaden bzw. Kabelbinder und nicht mit Draht zu befestigen. 

 
Beschädigte oder zerstörte Werbeträger sind instand zu setzen, zu ersetzen oder ggf. zu 
entfernen. 

 
Der Boden darf durch das Aufstellen der Werbeträger nicht beschädigt werden, insbe-
sondere dürfen keine Löcher gegraben werden. 

 
Die Werbeträger müssen mit der Anschrift und Rufnummer des für die Aufstellung und 
die Überwachung der Schilder zuständigen Unternehmens bzw. Veranstalters versehen 
sein. 

 
Werden die Auflagen nicht beachtet, gilt die Genehmigung als erloschen. Die Ent-
fernung der Werbeträger wird gefordert oder kann zu Lasten des Antragstellers 
ohne weitere Ankündigung erfolgen und als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 
3. Welche max. Größe von Plakaten darf aufgehängt werden? 
 

Die maximale Größe beträgt A 1. Für größere Formate (Großplakate, Werbebanner etc.) 
ergeht eine gesonderte Genehmigung mit der genauen Bezeichnung des Aufstellungsor-
tes. 

 
4. In welchem Zeitraum müssen die Plakate nach der Wahl abgehängt werden? 
 

Die Genehmigung wird bis 5 Tage nach der Wahl erteilt.  



Infostände 
 
1. Wo dürfen Infostände stattfinden? 
 

Eine Möglichkeit ist der Forumsplatz (Böhmische Straße).  
Auf dem Marktplatz sind Infostände nur Montag, Mittwoch und Freitag erlaubt. Dienstag 
und Donnerstag ist Wochenmarkt und hier werden nur Stände zugelassen, die Waren 
anbieten. 

 
2. Sind Lautsprecher/Audioanlagen erlaubt? 
 

Nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 StVO ist der Betrieb von Lautsprechern verboten, wenn dadurch 
Verkehrsteilnehmer in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise ab-
gelenkt oder belästigt werden. Hierzu ist eine Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 
Nr. 9 StVO erforderlich. Die Genehmigung erfolgt durch die Straßenverkehrsbehörde. 
Zuständig ist das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die erforderliche Ge-
nehmigung ist von Ihnen dort einzuholen. 

 
3. Wie groß ist die Voranmeldefrist?/Weitere wichtige Informationen 
 

Der schriftliche Antrag ist spätestens 14 Tage vor dem beabsichtigten Termin bei der 
Stadtverwaltung Neustadt in Sachsen einzureichen. 
In dem Antrag sind Ort, Art, Umfang (Größe) und Dauer der Sondernutzung anzugeben. 
Die Sondernutzungserlaubnis ergeht gebührenfrei. Entstehen Kosten z. B. durch benötig-
ten Strom, werden diese gesondert in Rechnung gestellt. 

 


